
An das 

Bundesministerium für Justiz Wien

Betrifft: Strafrechtsänderungsgesetz 2015

Bezug:  BMJ-S318.034/0007-IV 3/2015

Zu dem mit do. Erlass vom 12.3.2015 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Strafgesetzbuch, das Suchtmittelgesetz, die Strafprozessordnung 1975 

ua.  (Strafrechtsänderungsgesetz  2015)  geändert  werden,  nimmt  der 

Begutachtungssenat des Oberlandesgerichts Wien  wie folgt Stellung:

Die Stellungnahme wird entsprechend der Auflistung der Hauptgesichtspunkte der 

Reform auf den Seiten 2 und 3 der Erläuterungen gegliedert.

1. Während die Anhebung der Wertgrenze von 3.000,-- auf 5.000,-- EUR, somit um 

etwa 66 %, sachgerecht erscheint, erfolgt die exorbitante Anhebung von 50.000,-- auf 

500.000,-- EUR um 1000 % ohne sachliche Rechtfertigung. Die damit einhergehende 

erhebliche  Reduktion  der  Strafdrohungen  für  diesen  Bereich  der 

Vermögensdelinquenz  wird  generalpräventiven  wie  auch  spezialpräventiven 

Erfordernissen  nicht  gerecht;  eine  Strafdrohung  von  lediglich  bis  zu  drei  Jahren 

Freiheitsstrafe  für  zB  einen  Einbruchsdiebstahl  in  ein  Betriebsgebäude,  wo  etwa 

Fahrzeuge in Wert von EUR 400.000,-- gestohlen werden, ist nicht sachgerecht und 

nicht ausreichend, um auf geeignete Weise abschreckend zu wirken.

Jv 3262/15b-26 
(Bitte in allen Eingaben anführen)

Schmerlingplatz 11, Postfach 26
1011 Wien

Tel.: +43 (0)1 52152-0
Fax: +43 (0)1 52152-3690

Sachbearbeiter:  

Klappe:  

E-Mail: olgwien.praesidium@justiz.gv.at

REPUBLIK ÖSTERREICH
OBERLANDESGERICHT WIEN
DER PRÄSIDENT

1 von 9

84/SN-98/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 55

www.parlament.gv.at



Da  aus  der  Anhebung  der  Wertgrenze  von  50.000,--  auf  500.000,--  EUR 

Änderungen  der  Zuständigkeiten  resultieren,  wird  den  damit  verbundenen 

Mehrbelastungen entsprechend und vor allem  rechtzeitig Rechnung zu tragen sein. 

Insbesondere werden durch die Eröffnung voller Berufungen in diesem Bereich die 

Oberlandesgerichte  erheblich  mehr  belastet  werden,  da  gegen  Urteile  des 

Einzelrichters  des  Landesgerichtes,  in  dessen  Zuständigkeit  Vermögensdelikte  bis 

EUR  500.000,--  nunmehr  fallen  sollen,  nicht  nur  Berufungen  wegen  Nichtigkeit 

(entsprechend  den  Nichtigkeitsbeschwerden  gegen  Urteile  des  Schöffengerichts), 

sondern  auch  Berufungen  wegen  Schuld,  sohin  Beweisrügen,  erhoben  werden 

können, sodass es bis EUR 500.000,-- nunmehr eine zweite Tatsacheninstanz geben 

soll.  Somit  wird  es  nicht  ausreichen,  Planstellen  vom  OGH  zu  den 

Oberlandesgerichten  bloß  zu  verschieben,  weil  damit  der  zusätzliche durch 

Schuldberufungen entstehende Arbeitsaufwand nicht abgedeckt werden kann. 

Im Übrigen wird dadurch die Laiengerichtsbarkeit  erheblich zurückgedrängt,  weil 

die Zuständigkeit des Einzelrichters stark ausgebaut wird. 

Es wird vorgeschlagen,  die  obere Wertgrenze auf  maximal  100.000,--  Euro 
anzuheben.

2.  Die  Definition  der  groben  Fahrlässigkeit  erscheint  unproblematisch  und 

entspricht im Wesentlichen der bisherigen zivil- und strafrechtlichen Judikatur.

3.  Die  Umsetzung  der  EU-Richtlinie  durch  Änderung  bzw.  Erweiterung  des 

Anwendungsbereichs der Konfiskation erscheint unbedenklich.

4. Die Erweiterung der Aufzählung der Erschwerungsgründe wird grundsätzlich als 

entbehrlich  erachtet;  diese  Fälle  können  in  ausreichender  Weise  im  Rahmen  der 

Generalklausel „andere besonders verwerfliche Beweggründe“ berücksichtigt werden.

§ 33 Abs 2: Grammatikfehler: gefährlicher Drohung

In jenen Fällen, in denen ein volljähriger Täter eine Vorsatztat unter Anwendung 

von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige Person begeht, besteht 

völlige  Gleichheit  mit  §  39a  Abs 1  StGB,  sodass diese Variante  aus  §  33 Abs  2 

(mangels  Anwendungsbereichs)  auszuscheiden  hätte  und  nur  die  Tatbegehung  in 

Gegenwart einer unmündigen Person aufrecht zu erhalten wäre.

§ 33 Abs 3: Beistrichfehler: Beistrich vor Z 1 hat zu entfallen
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§ 33 Abs 3 Z 1: Überregulierung – nicht immer sollte Begehung derartiger Delikte  

im Familienkreis erschwerend sein – zB wenn zwei Brüder einander provozieren und 

einer verletzt den anderen durch einen Schlag gegen dessen Körper. Außerdem passt 

§ 33 Abs 3 Z 1 nicht zur Wertung des Gesetzgebers, wonach Vermögensdelikte im 

Familienkreis zweifach privilegiert sind (vgl. § 166 StGB – Privatanklage und geringere 

Strafdrohung)

§  33  Abs  3  Z  2:  Überschneidet  sich  weitgehend mit  Abs 1  Z  7  –  auch daher 

entbehrlich

§ 33 Abs 3 Z 3:  Wenn,  wie dies häufig  zu erwarten ist,  durch die  Anwendung 

außergewöhnlicher  Gewalt  schwere  Verletzungen  bzw.  solche  mit  Dauerfolgen 

zugefügt werden oder der Tod herbeigeführt wird,  könnte die Heranziehung dieses 

Erschwerungsgrundes  gegen  das  Doppelverwertungsverbot  verstoßen,  wenn  die 

außergewöhnliche  Gewalt  erst  dieses  Verletzungsausmaß  bzw.  den  Todeseintritt 

ermöglicht hat.

5. Umsetzung der EU-Richtlinie in § 64 Abs 1 Z 4 und 4a – unproblematisch

6. Vereinfachung und Vereinheitlichung ist zu begrüßen – in § 409a Abs 2 StPO 

werden die Grenzen anzupassen sein

7. Der Ersatz der „Gewerbsmäßigkeit“ durch die „Berufsmäßigkeit“ ist abzulehnen.

Die starre Anknüpfung an zwei Vortaten während des letzten Jahres führt dazu, dass 

Täter, die ein Jahr in Haft bzw. in behördlicher Anhaltung zugebracht haben, danach 

für die nächsten zwei Tatbegehungen keine Berufsmäßigkeit zu befürchten hätten – 

jedenfalls  sollte  zumindest  die  Jahresfrist  durch  behördliche  Anhaltungen 

unterbrochen (Fortlaufshemmung) werden. Es sollte geregelt werden, ob diversionell 

erledigte Taten als Vortaten zählen.

Unbefriedigend erscheint,  dass nunmehr häufig  bei  den ersten beiden Vortaten, 

obwohl aufgrund des Vorlebens mit weiteren Taten zu rechnen ist (und eventuell auch 

Fluchtgefahr  besteht),  mangels  berufsmäßiger  Begehung  eine  U-Haftverhängung 

wegen  Unverhältnismäßigkeit  wohl  kaum  möglich  sein  dürfte.  Damit  ist  die 

Durchführung des Strafverfahrens bei Tätern mit mangelndem Inlandsbezug praktisch 

erheblich erschwert.

Wie ist „zwei solche Taten“ zu qualifizieren? Müssen es die gleichen Delikte sein 
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oder  genügt  es,  dass  sie  gegen  fremdes  Vermögen  gerichtet  waren  (maW 

rechtfertigen  zwei  Betrugstaten  die  Verurteilung  eines  nachfolgenden  Diebstahls 

wegen berufsmäßiger Begehung?); eine Klarstellung wäre geboten.

Eine entsprechende Anpassung im SMG würde dazu führen, dass kleine Dealer wohl 

bei den ersten beiden Tathandlungen häufig auf freiem Fuß blieben.

8. Erweiterung des § 74 Abs 1 Z 5 unproblematisch

9. ebenso die Definition der „kritischen Infrastruktur“

10.  ebenso  die  Herabsetzung  der  Strafuntergrenze  des  §  79  auf  6  Monate, 

wenngleich diese Änderung entbehrlich erscheint, da derartige Fälle relativ geringen 

Strafbedürfnisses auch mit § 41 erfasst werden können

11. Die Qualifikationen in den §§ 80, 81 und 88 erscheinen zum Teil  willkürlich, 

wenn  teilweise  der  Tod  von  bereits  zwei  Menschen  ausreicht,  teils  aber  auf  eine 

größere  Anzahl  von  Personen  abgestellt  wird.  In  diesem  Bereich  wäre  eine 

Harmonisierung zweckmäßig. Die hiezu ergangenen Erläuterungen überzeugen nicht.

12.  Änderung  des  §  81  stellt  sinnvolle  Vereinfachung  und  Erweiterung  des 

Anwendungsbereichs  dar;  das  Abstellen  auf  die  Schuldkomponente  anstelle  der 

objektiven Größe der „besonders gefährlichen Verhältnisse“ entspricht dem Gedanken 

des Schuldstrafrechts.

13.  und  14.  Der  Umbau  der  vorsätzlichen  Körperverletzungsdelikte  begegnet 

erheblichen  Bedenken.  Es  wird  praktisch  in  vielen  Fällen  nicht  möglich  sein,  auf 

seriöse  Weise  im  Bereich  der  subjektiven  Tatseite  zwischen  Vorsatz  hinsichtlich 

Misshandlung,  leichter  oder  schwerer  Körperverletzung  zu  unterscheiden  und 

entsprechende  Feststellungen  zu  treffen.  Die  Regelung  ist  grundsätzlich  zu 

kompliziert.

§ 86 erscheint eher unsystematisch – die Todesfolge wäre besser bei den § 83 bis  

85 jeweils in zusätzlichen Absätzen zu regeln.

Im  Übrigen  sind  die  geänderten  Strafdrohungen  und  die  damit  verbundenen 

Änderungen  der  Relationen  zu  den  Vermögensdelikten  Ausdruck  des  politischen 
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Willens des Gesetzgebers.

15.  Die  Privilegierung  der  gesetzlich  anerkannten  Gesundheitsberufe  erscheint 

sachgerecht.

16. §§ 106, 106a als Umsetzung internationaler Übereinkommen unproblematisch.

17.  Zu  §§  118a  ff:  Die  Schaffung  dieser  neuen  Tatbestände  und  damit 

einhergehende  Erweiterung  der  Strafbarkeit  ist  angesichts  der  geänderten 

technischen Möglichkeiten wohl  gerechtfertigt;  wie bereits  zu 1. ausgeführt,  ist  der 

Qualifikationsbetrag von 500.000,-- Euro aber erheblich zu hoch gegriffen.

18.  In  der  Bestimmung  des  §  120a  wäre  eine  genauere  Umschreibung  des 

pönalisierten  Verhaltens,  insbes.  der  Terminus  „längere  Zeit  hindurch  fortgesetzt“ 

geboten,  da  diese  unbestimmte  Umschreibung  des  Tatbildes  zu  erheblicher 

Rechtsunsicherheit führen wird.

19. Die Strafdrohungen für den Bereich über 100.000,-- bis zu 500.000,-- Schaden 

sind zu niedrig und werden dem Unrechts- und Schuldgehalt von Vermögensdelikten 

in dieser Dimension nicht gerecht.

Die  Differenzierung  der  Strafdrohung  für  Einbruch  in  Wohnstätten  bzw.  andere 

Objekte  ist  grundsätzlich  zu  begrüßen,  jedoch  wäre  eine  Anhebung  der 

Strafdrohungen  für  Wohnungseinbrüche  sachgerechter,  um  dem  damit 

einhergehenden Gefahrenpotential zu entsprechen.

20. Die Aufnahme der Qualifikation für die kritische Infrastruktur in § 128 Abs 1 Z 4  

begegnet keinen Bedenken.

21. Die Reduktion der Untergrenze in § 143 Abs 1 erscheint sinnvoll, um leichte 

Fälle von Raubtaten zB unter Verwendung harmloserer Waffen zu erfassen.

22.  Die  Streichung  der  Qualifikation  des  §  147  Abs  1  Z  2  wird  der  geringen 

praktischen Bedeutung dieser Fälle gerecht.
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23. Die Reduktion der Strafdrohung des § 153c ist nicht zu beanstanden.

24.  Die Neufassung des § 153d ist  sachgerecht,  lediglich das Unterbleiben der 

Anhebung  der  Wertgrenze  erweist  sich  angesichts  der  exorbitanten 

Wertgrenzenanhebungen bei den Vermögensdelikten als unsystematisch.

25. Anhebung der Wertgrenze in § 159 um 25 % ist in Ordnung.

26. Die Vereinheitlichung und Komprimierung der bisher verstreuten Tatbestände ist 

zweckmäßig; die Definition des § 163a Abs 4 ist sehr unbestimmt und wird zu großer  

Rechtsunsicherheit  führen.  Im Übrigen  sind  die  in  den  Erläuterungen  angeführten 

Ziele der Reformierung dieses Komplexes sinnvoll und können wohl mit der geplanten 

Neufassung erreicht werden.

27. Die Privilegierung der Abs 5 bis 7 des § 164 ist eine sinnvolle Ergänzung zu §  

141 StGB.

28. Der Entfall der angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe in § 169 Abs 3 StGB 

erscheint unbedenklich.

29.  §  205a ist  zur  Umsetzung  von  Art  36  des Europaratübereinkommens nicht 

erforderlich;  es ist  mit  Beweisproblemen zu rechnen,  vor  allem,  ob ein  vom Täter 

angenommenes (konkludentes) Einverständnis vorhanden war oder gefehlt hat bzw. 

ob dies im letzteren Fall für den Täter erkennbar wurde. Ein Bedarf für die Schaffung 

dieses Tatbestandes liegt nicht vor.

30. Die Erweiterung des § 218 Abs 1 Z 1 ist abzulehnen. Sie ist nicht erforderlich,  

eine politisch gewünschte Pönalisierung dieser Verhaltensweisen kann ausreichend 

auch  mit  den  Mitteln  des  Verwaltungsstrafrechtes  erfolgen,  auch  zivilrechtliche 

Ansprüche sind möglich und bieten entsprechenden Ausgleich. Die Umschreibung des 

strafbaren  Verhaltens  mit  „einer  nach  Art  und  Intensität  einer  geschlechtlichen 

Handlung  vergleichbaren,  der  sexuellen  Sphäre  im  weiteren  Sinn  zugehörigen 

körperlichen  Handlung,  durch  die  das  Opfer  belästigt  wird“  ist  im  Übrigen  zu 

unbestimmt und schafft erhebliche Beweisprobleme.
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31. Die Erhöhung der Strafdrohung des § 222 ist unbedenklich.

32. Die Anhebung der Strafdrohungen in § 233 StGB ist unbedenklich, wie bereits 

oben ausgeführt,  ist die Erhöhung der Wertgrenze auf 500.000,-- Euro bei Weitem 

überzogen.

33. § 241h umfasst Tathandlungen, die bisher nur unvollständig erfasst waren, und 

begegnet keinen Bedenken.

34. Die in § 274 vorgesehene Herausnahme der leichten Körperverletzungen und 

der schweren Sachbeschädigungen (mit Ausnahme von § 126 Abs 1 Z 5) erscheint 

nicht  sachgerecht,  insbesondere  sollten  auch leichte  Verletzungen an  Beamten  in 

Ausübung  ihres  Dienstes  nach  wie  vor  vom  Tatbestand  umfasst  sein,  da  häufig 

derartige  Versammlungen  auf  die  Verletzung  von  dienstverrichtenden  Beamten 

gerichtet  sind;  ein  Verweis  auf  §  83  Abs  5  findet  sich  jedoch  nicht.  Auch  bei 

Beschädigungen  von  Privat-PKWs,  Auslagenscheiben  etc.,  bei  denen  es  ja 

überwiegend zu hohen Schadenssummen kommt, sollte der Tatbestand erfüllt sein.

Wieso bei der tätigen Reue auf „Menschenmenge“ (ab ca. 100 Personen) abgestellt 

wird,  ist  nicht  verständlich  und  unsystematisch,  da  im  übrigen  Tatbestand  dieser 

Begriff  nicht  vorkommt  und  tätige  Reue  wohl  auch  bei  einer  Versammlung  einer 

größeren Zahl von Menschen (ab ca. 10 Personen) möglich sein müsste.

35.  Die  Aufnahme  der  Verhetzung  in  die  Aufzählung  des  §  287  Abs  2  ist  

unbedenklich.

36. Die Änderung des § 283, die unter anderem eine Umsetzung internationaler 

Verpflichtungen  darstellt,  erscheint  sachgerecht  und  geeignet,  den  bisher 

hervorgekommenen Defiziten der geltenden Regelung entgegenzuwirken.

37. Die Änderungen in §§ 13, 14 SMG dienen dem Ziel,  in den dort genannten 

Fällen  eine  raschere  Befassung  der  Gesundheitsbehörden  zu  bewirken  und  den 

Verfahrensablauf  nicht  davon  abhängig  zu  machen,  welcher  Behörde  der 

entsprechende Verdacht bekannt wird. Auch erscheint es sinnvoll, in diesen Fällen die 

Staatsanwaltschaften und wohl auch die Gerichte zu entlasten.
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38.  Die  Erweiterung  des  Anwendungsbereichs  der  Diversion  erscheint 

grundsätzlich  sachgerecht,  wenngleich  durch  die  angehobenen  Wertgrenzen  im 

Bereich der Vermögensdelinquenz bis zu 500.000,-- Euro kaum Fälle für diversionelle 

Erledigungen  vorstellbar  sind.  Abzulehnen  ist  aber  jedenfalls,  dass  die  Diversion 

generell  nicht  möglich  sein  soll,  wenn  bei  einer  nicht  mit  mehr  als  fünf  Jahren 

Freiheitsstrafe bedrohten Tathandlung ein Erschwerungsgrund nach § 33 Abs 2 und 3 

StGB  vorliegt.  Es  gibt  Fallkonstellationen,  in  denen  trotz  formaler  Verwirklichung 

dieser  Erschwerungsgründe die  Schuldkomponente  so gering ausgeprägt  ist,  dass 

eine diversionelle  Erledigung möglich sein müsste.  Zu verweisen ist  hiezu auf  die 

bereits  in  Punkt  4  geübte  Kritik  zur  Neuregelung  in  §  33,  insbesondere  ist 

unverständlich,  dass  jegliche  Gewalttaten  im  Familienkreis  (zB  leichte 

Körperverletzungen,  aber  auch Drohungen mit  Waffen)  nicht  mit  Diversion erledigt 

werden  können.  In  diesen  Fällen  müsste  für  die  Diversionsfrage  ein  größerer 

Ermessensspielraum  gegeben  werden,  Abs  2  Z  2  stellt  bereits  derzeit  ein 

ausreichendes Korrektiv dar.

39. Dass der Staatsanwaltschaft  durch § 192 Abs 1 Z 1a StPO die Möglichkeit 

eingeräumt  wird,  aus  Opportunitätserwägungen  Verfahren  einzustellen,  stellt  eine 

politische Entscheidung dar, die die Möglichkeit eröffnet, Ressourcen zu sparen.

40: Ergänzende Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend § 153 StGB:

Geplant  ist  offenbar,  dass  unternehmerische  Entscheidungen,  die  mit  Risken 

verbunden sind, nicht wie bisher mit zu großer Gefahr strafrechtlicher Verantwortung 

verbunden  sein  sollen.  Diese  Zielrichtung  ist  grundsätzlich  zu  begrüßen,  jedoch 

erscheint es fraglich, ob die gewählten Formulierungen geeignet sind, diesen Zweck 

zu  erreichen.  Die  Definition  des  Befugnismissbrauchs  in  §  153  Abs  2  ist  derart 

unbestimmt  formuliert,  dass  dem  Bestimmtheitsgebot,  das  im  Strafrecht  strikt  zu 

beachten  ist,  wohl  nicht  Rechnung  getragen  wird.  Wann  ein  Regelverstoß  "in 

unvertretbarer  Weise"  erfolgt,  ist  für  den  Rechtsunterworfenen  ex  ante  nicht 

vorhersehbar  und  muss  erst  durch  die  Judikatur  mit  Inhalten  versehen  werden, 

sodass  allein  durch  die  Gesetzesänderung  ein  Mehr  an  Rechtssicherheit  nicht 

geboten wird.  Es würde ausreichen, im AktG und im GmbHG die Pflichten der Organe 

näher und vor allem konkreter zu definieren und diese Anforderungen im Rahmen des 

Jv 3262/15b-26

8 von 9

84/SN-98/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)8 von 55

www.parlament.gv.at



§  153,  der  keiner  Änderung  bedarf,  einfließen  zu  lassen.  Hinsichtlich  der 

Tatbeteiligung  verweist  der  Gesetzesantrag  darauf,  dass  es  Lehre  und  Judikatur 

überlassen werden soll, bestimmte Beteiligungsformen strafrechtlich zu erfassen - der 

Gesetzgeber sollte auch in diesen Fällen klar und deutlich zum Ausdruck bringen, ob 

er  eine  Pönalisierung  dieser  Tathandlungen  anstrebt  oder  nicht.   Auch  wäre  es 

geboten, Bereicherungsvorsatz als Voraussetzung für die Strafbarkeit zu normieren. 

Die geplanten Änderungen im AktG und GmbHG beruhen offenkundig ebenfalls auf 

dem Gedanken, dass die bisherige Judikaturentwicklung zu § 153 zu streng erschien 

und  man  das  unternehmerische  Risiko  der  organschaftlichen  Vertreter  reduzieren 

wollte; ob diese Ziele mit derart unbestimmten Gesetzesbegriffen ("...wenn er sich bei 

einer unternehmerischen Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt 

und auf  der  Grundlage  angemessener  Information annehmen darf, zum Wohl  der 

Gesellschaft zu handeln") verwirklicht werden können, ist zu bezweifeln.

Angeschlossen  sind  weiters  die  Stellungnahmen  des  Landesgerichtes  für 

Strafsachen  Wien,  des  Richters  des  LG  für  Strafsachen  Dr.  Mende,  des 

Gerichtsvorstehers des BG Meidling Dr. Scheiber und  des HG Wien.

Oberlandesgericht Wien
Wien, 23. April 2015
Dr. Jelinek, Präsident

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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An das 

Bundesministerium für Justiz Wien

Betrifft: Strafrechtsänderungsgesetz 2015

Bezug:  BMJ-S318.034/0007-IV 3/2015

Zu dem mit do. Erlass vom 12.3.2015 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Strafgesetzbuch, das Suchtmittelgesetz, die Strafprozessordnung 1975 

ua.  (Strafrechtsänderungsgesetz  2015)  geändert  werden,  nimmt  der 

Begutachtungssenat des Oberlandesgerichts Wien  wie folgt Stellung:

Die Stellungnahme wird entsprechend der Auflistung der Hauptgesichtspunkte der 

Reform auf den Seiten 2 und 3 der Erläuterungen gegliedert.

1. Während die Anhebung der Wertgrenze von 3.000,-- auf 5.000,-- EUR, somit um 

etwa 66 %, sachgerecht erscheint, erfolgt die exorbitante Anhebung von 50.000,-- auf 

500.000,-- EUR um 1000 % ohne sachliche Rechtfertigung. Die damit einhergehende 

erhebliche  Reduktion  der  Strafdrohungen  für  diesen  Bereich  der 

Vermögensdelinquenz  wird  generalpräventiven  wie  auch  spezialpräventiven 

Erfordernissen  nicht  gerecht;  eine  Strafdrohung  von  lediglich  bis  zu  drei  Jahren 

Freiheitsstrafe  für  zB  einen  Einbruchsdiebstahl  in  ein  Betriebsgebäude,  wo  etwa 

Fahrzeuge in Wert von EUR 400.000,-- gestohlen werden, ist nicht sachgerecht und 

nicht ausreichend, um auf geeignete Weise abschreckend zu wirken.
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Da  aus  der  Anhebung  der  Wertgrenze  von  50.000,--  auf  500.000,--  EUR 

Änderungen  der  Zuständigkeiten  resultieren,  wird  den  damit  verbundenen 

Mehrbelastungen entsprechend und vor allem  rechtzeitig Rechnung zu tragen sein. 

Insbesondere werden durch die Eröffnung voller Berufungen in diesem Bereich die 

Oberlandesgerichte  erheblich  mehr  belastet  werden,  da  gegen  Urteile  des 

Einzelrichters  des  Landesgerichtes,  in  dessen  Zuständigkeit  Vermögensdelikte  bis 

EUR  500.000,--  nunmehr  fallen  sollen,  nicht  nur  Berufungen  wegen  Nichtigkeit 

(entsprechend  den  Nichtigkeitsbeschwerden  gegen  Urteile  des  Schöffengerichts), 

sondern  auch  Berufungen  wegen  Schuld,  sohin  Beweisrügen,  erhoben  werden 

können, sodass es bis EUR 500.000,-- nunmehr eine zweite Tatsacheninstanz geben 

soll.  Somit  wird  es  nicht  ausreichen,  Planstellen  vom  OGH  zu  den 

Oberlandesgerichten  bloß  zu  verschieben,  weil  damit  der  zusätzliche durch 

Schuldberufungen entstehende Arbeitsaufwand nicht abgedeckt werden kann. 

Im Übrigen wird dadurch die Laiengerichtsbarkeit  erheblich zurückgedrängt,  weil 

die Zuständigkeit des Einzelrichters stark ausgebaut wird. 

Es wird vorgeschlagen,  die  obere Wertgrenze auf  maximal  100.000,--  Euro 
anzuheben.

2.  Die  Definition  der  groben  Fahrlässigkeit  erscheint  unproblematisch  und 

entspricht im Wesentlichen der bisherigen zivil- und strafrechtlichen Judikatur.

3.  Die  Umsetzung  der  EU-Richtlinie  durch  Änderung  bzw.  Erweiterung  des 

Anwendungsbereichs der Konfiskation erscheint unbedenklich.

4. Die Erweiterung der Aufzählung der Erschwerungsgründe wird grundsätzlich als 

entbehrlich  erachtet;  diese  Fälle  können  in  ausreichender  Weise  im  Rahmen  der 

Generalklausel „andere besonders verwerfliche Beweggründe“ berücksichtigt werden.

§ 33 Abs 2: Grammatikfehler: gefährlicher Drohung

In jenen Fällen, in denen ein volljähriger Täter eine Vorsatztat unter Anwendung 

von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige Person begeht, besteht 

völlige  Gleichheit  mit  §  39a  Abs 1  StGB,  sodass diese Variante  aus  §  33 Abs  2 

(mangels  Anwendungsbereichs)  auszuscheiden  hätte  und  nur  die  Tatbegehung  in 

Gegenwart einer unmündigen Person aufrecht zu erhalten wäre.

§ 33 Abs 3: Beistrichfehler: Beistrich vor Z 1 hat zu entfallen
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§ 33 Abs 3 Z 1: Überregulierung – nicht immer sollte Begehung derartiger Delikte  

im Familienkreis erschwerend sein – zB wenn zwei Brüder einander provozieren und 

einer verletzt den anderen durch einen Schlag gegen dessen Körper. Außerdem passt 

§ 33 Abs 3 Z 1 nicht zur Wertung des Gesetzgebers, wonach Vermögensdelikte im 

Familienkreis zweifach privilegiert sind (vgl. § 166 StGB – Privatanklage und geringere 

Strafdrohung)

§  33  Abs  3  Z  2:  Überschneidet  sich  weitgehend mit  Abs 1  Z  7  –  auch daher 

entbehrlich

§ 33 Abs 3 Z 3:  Wenn,  wie dies häufig  zu erwarten ist,  durch die  Anwendung 

außergewöhnlicher  Gewalt  schwere  Verletzungen  bzw.  solche  mit  Dauerfolgen 

zugefügt werden oder der Tod herbeigeführt wird,  könnte die Heranziehung dieses 

Erschwerungsgrundes  gegen  das  Doppelverwertungsverbot  verstoßen,  wenn  die 

außergewöhnliche  Gewalt  erst  dieses  Verletzungsausmaß  bzw.  den  Todeseintritt 

ermöglicht hat.

5. Umsetzung der EU-Richtlinie in § 64 Abs 1 Z 4 und 4a – unproblematisch

6. Vereinfachung und Vereinheitlichung ist zu begrüßen – in § 409a Abs 2 StPO 

werden die Grenzen anzupassen sein

7. Der Ersatz der „Gewerbsmäßigkeit“ durch die „Berufsmäßigkeit“ ist abzulehnen.

Die starre Anknüpfung an zwei Vortaten während des letzten Jahres führt dazu, dass 

Täter, die ein Jahr in Haft bzw. in behördlicher Anhaltung zugebracht haben, danach 

für die nächsten zwei Tatbegehungen keine Berufsmäßigkeit zu befürchten hätten – 

jedenfalls  sollte  zumindest  die  Jahresfrist  durch  behördliche  Anhaltungen 

unterbrochen (Fortlaufshemmung) werden. Es sollte geregelt werden, ob diversionell 

erledigte Taten als Vortaten zählen.

Unbefriedigend erscheint,  dass nunmehr häufig  bei  den ersten beiden Vortaten, 

obwohl aufgrund des Vorlebens mit weiteren Taten zu rechnen ist (und eventuell auch 

Fluchtgefahr  besteht),  mangels  berufsmäßiger  Begehung  eine  U-Haftverhängung 

wegen  Unverhältnismäßigkeit  wohl  kaum  möglich  sein  dürfte.  Damit  ist  die 

Durchführung des Strafverfahrens bei Tätern mit mangelndem Inlandsbezug praktisch 

erheblich erschwert.

Wie ist „zwei solche Taten“ zu qualifizieren? Müssen es die gleichen Delikte sein 
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oder  genügt  es,  dass  sie  gegen  fremdes  Vermögen  gerichtet  waren  (maW 

rechtfertigen  zwei  Betrugstaten  die  Verurteilung  eines  nachfolgenden  Diebstahls 

wegen berufsmäßiger Begehung?); eine Klarstellung wäre geboten.

Eine entsprechende Anpassung im SMG würde dazu führen, dass kleine Dealer wohl 

bei den ersten beiden Tathandlungen häufig auf freiem Fuß blieben.

8. Erweiterung des § 74 Abs 1 Z 5 unproblematisch

9. ebenso die Definition der „kritischen Infrastruktur“

10.  ebenso  die  Herabsetzung  der  Strafuntergrenze  des  §  79  auf  6  Monate, 

wenngleich diese Änderung entbehrlich erscheint, da derartige Fälle relativ geringen 

Strafbedürfnisses auch mit § 41 erfasst werden können

11. Die Qualifikationen in den §§ 80, 81 und 88 erscheinen zum Teil  willkürlich, 

wenn  teilweise  der  Tod  von  bereits  zwei  Menschen  ausreicht,  teils  aber  auf  eine 

größere  Anzahl  von  Personen  abgestellt  wird.  In  diesem  Bereich  wäre  eine 

Harmonisierung zweckmäßig. Die hiezu ergangenen Erläuterungen überzeugen nicht.

12.  Änderung  des  §  81  stellt  sinnvolle  Vereinfachung  und  Erweiterung  des 

Anwendungsbereichs  dar;  das  Abstellen  auf  die  Schuldkomponente  anstelle  der 

objektiven Größe der „besonders gefährlichen Verhältnisse“ entspricht dem Gedanken 

des Schuldstrafrechts.

13.  und  14.  Der  Umbau  der  vorsätzlichen  Körperverletzungsdelikte  begegnet 

erheblichen  Bedenken.  Es  wird  praktisch  in  vielen  Fällen  nicht  möglich  sein,  auf 

seriöse  Weise  im  Bereich  der  subjektiven  Tatseite  zwischen  Vorsatz  hinsichtlich 

Misshandlung,  leichter  oder  schwerer  Körperverletzung  zu  unterscheiden  und 

entsprechende  Feststellungen  zu  treffen.  Die  Regelung  ist  grundsätzlich  zu 

kompliziert.

§ 86 erscheint eher unsystematisch – die Todesfolge wäre besser bei den § 83 bis  

85 jeweils in zusätzlichen Absätzen zu regeln.

Im  Übrigen  sind  die  geänderten  Strafdrohungen  und  die  damit  verbundenen 

Änderungen  der  Relationen  zu  den  Vermögensdelikten  Ausdruck  des  politischen 
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Willens des Gesetzgebers.

15.  Die  Privilegierung  der  gesetzlich  anerkannten  Gesundheitsberufe  erscheint 

sachgerecht.

16. §§ 106, 106a als Umsetzung internationaler Übereinkommen unproblematisch.

17.  Zu  §§  118a  ff:  Die  Schaffung  dieser  neuen  Tatbestände  und  damit 

einhergehende  Erweiterung  der  Strafbarkeit  ist  angesichts  der  geänderten 

technischen Möglichkeiten wohl  gerechtfertigt;  wie bereits  zu 1. ausgeführt,  ist  der 

Qualifikationsbetrag von 500.000,-- Euro aber erheblich zu hoch gegriffen.

18.  In  der  Bestimmung  des  §  120a  wäre  eine  genauere  Umschreibung  des 

pönalisierten  Verhaltens,  insbes.  der  Terminus  „längere  Zeit  hindurch  fortgesetzt“ 

geboten,  da  diese  unbestimmte  Umschreibung  des  Tatbildes  zu  erheblicher 

Rechtsunsicherheit führen wird.

19. Die Strafdrohungen für den Bereich über 100.000,-- bis zu 500.000,-- Schaden 

sind zu niedrig und werden dem Unrechts- und Schuldgehalt von Vermögensdelikten 

in dieser Dimension nicht gerecht.

Die  Differenzierung  der  Strafdrohung  für  Einbruch  in  Wohnstätten  bzw.  andere 

Objekte  ist  grundsätzlich  zu  begrüßen,  jedoch  wäre  eine  Anhebung  der 

Strafdrohungen  für  Wohnungseinbrüche  sachgerechter,  um  dem  damit 

einhergehenden Gefahrenpotential zu entsprechen.

20. Die Aufnahme der Qualifikation für die kritische Infrastruktur in § 128 Abs 1 Z 4  

begegnet keinen Bedenken.

21. Die Reduktion der Untergrenze in § 143 Abs 1 erscheint sinnvoll, um leichte 

Fälle von Raubtaten zB unter Verwendung harmloserer Waffen zu erfassen.

22.  Die  Streichung  der  Qualifikation  des  §  147  Abs  1  Z  2  wird  der  geringen 

praktischen Bedeutung dieser Fälle gerecht.
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23. Die Reduktion der Strafdrohung des § 153c ist nicht zu beanstanden.

24.  Die Neufassung des § 153d ist  sachgerecht,  lediglich das Unterbleiben der 

Anhebung  der  Wertgrenze  erweist  sich  angesichts  der  exorbitanten 

Wertgrenzenanhebungen bei den Vermögensdelikten als unsystematisch.

25. Anhebung der Wertgrenze in § 159 um 25 % ist in Ordnung.

26. Die Vereinheitlichung und Komprimierung der bisher verstreuten Tatbestände ist 

zweckmäßig; die Definition des § 163a Abs 4 ist sehr unbestimmt und wird zu großer  

Rechtsunsicherheit  führen.  Im Übrigen  sind  die  in  den  Erläuterungen  angeführten 

Ziele der Reformierung dieses Komplexes sinnvoll und können wohl mit der geplanten 

Neufassung erreicht werden.

27. Die Privilegierung der Abs 5 bis 7 des § 164 ist eine sinnvolle Ergänzung zu §  

141 StGB.

28. Der Entfall der angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe in § 169 Abs 3 StGB 

erscheint unbedenklich.

29.  §  205a ist  zur  Umsetzung  von  Art  36  des Europaratübereinkommens nicht 

erforderlich;  es ist  mit  Beweisproblemen zu rechnen,  vor  allem,  ob ein  vom Täter 

angenommenes (konkludentes) Einverständnis vorhanden war oder gefehlt hat bzw. 

ob dies im letzteren Fall für den Täter erkennbar wurde. Ein Bedarf für die Schaffung 

dieses Tatbestandes liegt nicht vor.

30. Die Erweiterung des § 218 Abs 1 Z 1 ist abzulehnen. Sie ist nicht erforderlich,  

eine politisch gewünschte Pönalisierung dieser Verhaltensweisen kann ausreichend 

auch  mit  den  Mitteln  des  Verwaltungsstrafrechtes  erfolgen,  auch  zivilrechtliche 

Ansprüche sind möglich und bieten entsprechenden Ausgleich. Die Umschreibung des 

strafbaren  Verhaltens  mit  „einer  nach  Art  und  Intensität  einer  geschlechtlichen 

Handlung  vergleichbaren,  der  sexuellen  Sphäre  im  weiteren  Sinn  zugehörigen 

körperlichen  Handlung,  durch  die  das  Opfer  belästigt  wird“  ist  im  Übrigen  zu 

unbestimmt und schafft erhebliche Beweisprobleme.
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31. Die Erhöhung der Strafdrohung des § 222 ist unbedenklich.

32. Die Anhebung der Strafdrohungen in § 233 StGB ist unbedenklich, wie bereits 

oben ausgeführt,  ist die Erhöhung der Wertgrenze auf 500.000,-- Euro bei Weitem 

überzogen.

33. § 241h umfasst Tathandlungen, die bisher nur unvollständig erfasst waren, und 

begegnet keinen Bedenken.

34. Die in § 274 vorgesehene Herausnahme der leichten Körperverletzungen und 

der schweren Sachbeschädigungen (mit Ausnahme von § 126 Abs 1 Z 5) erscheint 

nicht  sachgerecht,  insbesondere  sollten  auch leichte  Verletzungen an  Beamten  in 

Ausübung  ihres  Dienstes  nach  wie  vor  vom  Tatbestand  umfasst  sein,  da  häufig 

derartige  Versammlungen  auf  die  Verletzung  von  dienstverrichtenden  Beamten 

gerichtet  sind;  ein  Verweis  auf  §  83  Abs  5  findet  sich  jedoch  nicht.  Auch  bei 

Beschädigungen  von  Privat-PKWs,  Auslagenscheiben  etc.,  bei  denen  es  ja 

überwiegend zu hohen Schadenssummen kommt, sollte der Tatbestand erfüllt sein.

Wieso bei der tätigen Reue auf „Menschenmenge“ (ab ca. 100 Personen) abgestellt 

wird,  ist  nicht  verständlich  und  unsystematisch,  da  im  übrigen  Tatbestand  dieser 

Begriff  nicht  vorkommt  und  tätige  Reue  wohl  auch  bei  einer  Versammlung  einer 

größeren Zahl von Menschen (ab ca. 10 Personen) möglich sein müsste.

35.  Die  Aufnahme  der  Verhetzung  in  die  Aufzählung  des  §  287  Abs  2  ist  

unbedenklich.

36. Die Änderung des § 283, die unter anderem eine Umsetzung internationaler 

Verpflichtungen  darstellt,  erscheint  sachgerecht  und  geeignet,  den  bisher 

hervorgekommenen Defiziten der geltenden Regelung entgegenzuwirken.

37. Die Änderungen in §§ 13, 14 SMG dienen dem Ziel,  in den dort genannten 

Fällen  eine  raschere  Befassung  der  Gesundheitsbehörden  zu  bewirken  und  den 

Verfahrensablauf  nicht  davon  abhängig  zu  machen,  welcher  Behörde  der 

entsprechende Verdacht bekannt wird. Auch erscheint es sinnvoll, in diesen Fällen die 

Staatsanwaltschaften und wohl auch die Gerichte zu entlasten.
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38.  Die  Erweiterung  des  Anwendungsbereichs  der  Diversion  erscheint 

grundsätzlich  sachgerecht,  wenngleich  durch  die  angehobenen  Wertgrenzen  im 

Bereich der Vermögensdelinquenz bis zu 500.000,-- Euro kaum Fälle für diversionelle 

Erledigungen  vorstellbar  sind.  Abzulehnen  ist  aber  jedenfalls,  dass  die  Diversion 

generell  nicht  möglich  sein  soll,  wenn  bei  einer  nicht  mit  mehr  als  fünf  Jahren 

Freiheitsstrafe bedrohten Tathandlung ein Erschwerungsgrund nach § 33 Abs 2 und 3 

StGB  vorliegt.  Es  gibt  Fallkonstellationen,  in  denen  trotz  formaler  Verwirklichung 

dieser  Erschwerungsgründe die  Schuldkomponente  so gering ausgeprägt  ist,  dass 

eine diversionelle  Erledigung möglich sein müsste.  Zu verweisen ist  hiezu auf  die 

bereits  in  Punkt  4  geübte  Kritik  zur  Neuregelung  in  §  33,  insbesondere  ist 

unverständlich,  dass  jegliche  Gewalttaten  im  Familienkreis  (zB  leichte 

Körperverletzungen,  aber  auch Drohungen mit  Waffen)  nicht  mit  Diversion erledigt 

werden  können.  In  diesen  Fällen  müsste  für  die  Diversionsfrage  ein  größerer 

Ermessensspielraum  gegeben  werden,  Abs  2  Z  2  stellt  bereits  derzeit  ein 

ausreichendes Korrektiv dar.

39. Dass der Staatsanwaltschaft  durch § 192 Abs 1 Z 1a StPO die Möglichkeit 

eingeräumt  wird,  aus  Opportunitätserwägungen  Verfahren  einzustellen,  stellt  eine 

politische Entscheidung dar, die die Möglichkeit eröffnet, Ressourcen zu sparen.

40: Ergänzende Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend § 153 StGB:

Geplant  ist  offenbar,  dass  unternehmerische  Entscheidungen,  die  mit  Risken 

verbunden sind, nicht wie bisher mit zu großer Gefahr strafrechtlicher Verantwortung 

verbunden  sein  sollen.  Diese  Zielrichtung  ist  grundsätzlich  zu  begrüßen,  jedoch 

erscheint es fraglich, ob die gewählten Formulierungen geeignet sind, diesen Zweck 

zu  erreichen.  Die  Definition  des  Befugnismissbrauchs  in  §  153  Abs  2  ist  derart 

unbestimmt  formuliert,  dass  dem  Bestimmtheitsgebot,  das  im  Strafrecht  strikt  zu 

beachten  ist,  wohl  nicht  Rechnung  getragen  wird.  Wann  ein  Regelverstoß  "in 

unvertretbarer  Weise"  erfolgt,  ist  für  den  Rechtsunterworfenen  ex  ante  nicht 

vorhersehbar  und  muss  erst  durch  die  Judikatur  mit  Inhalten  versehen  werden, 

sodass  allein  durch  die  Gesetzesänderung  ein  Mehr  an  Rechtssicherheit  nicht 

geboten wird.  Es würde ausreichen, im AktG und im GmbHG die Pflichten der Organe 

näher und vor allem konkreter zu definieren und diese Anforderungen im Rahmen des 
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§  153,  der  keiner  Änderung  bedarf,  einfließen  zu  lassen.  Hinsichtlich  der 

Tatbeteiligung  verweist  der  Gesetzesantrag  darauf,  dass  es  Lehre  und  Judikatur 

überlassen werden soll, bestimmte Beteiligungsformen strafrechtlich zu erfassen - der 

Gesetzgeber sollte auch in diesen Fällen klar und deutlich zum Ausdruck bringen, ob 

er  eine  Pönalisierung  dieser  Tathandlungen  anstrebt  oder  nicht.   Auch  wäre  es 

geboten, Bereicherungsvorsatz als Voraussetzung für die Strafbarkeit zu normieren. 

Die geplanten Änderungen im AktG und GmbHG beruhen offenkundig ebenfalls auf 

dem Gedanken, dass die bisherige Judikaturentwicklung zu § 153 zu streng erschien 

und  man  das  unternehmerische  Risiko  der  organschaftlichen  Vertreter  reduzieren 

wollte; ob diese Ziele mit derart unbestimmten Gesetzesbegriffen ("...wenn er sich bei 

einer unternehmerischen Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt 

und auf  der  Grundlage  angemessener  Information annehmen darf, zum Wohl  der 

Gesellschaft zu handeln") verwirklicht werden können, ist zu bezweifeln.

Angeschlossen  sind  weiters  die  Stellungnahmen  des  Landesgerichtes  für 

Strafsachen  Wien,  des  Richters  des  LG  für  Strafsachen  Dr.  Mende,  des 

Gerichtsvorstehers des BG Meidling Dr. Scheiber und  des HG Wien.

Oberlandesgericht Wien
Wien, 23. April 2015
Dr. Jelinek, Präsident

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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